
72. Jahrgang Nr. 35 | Donnerstag, 31. August 2017

Stadt Krefeld | Presse und Kommunikation | Telefon 0 21 51 86 14 02  
Fax 86 14 10 | Mail: nachrichten@krefeld.de

WWW.KREFELD.DE

KREFELDER AMTSBLATT
35 | 17

AUS DEM STADTRAT
 
In der Woche vom 4. September bis 8. September 2017 tagen fol-
gende Ausschüsse, Beiräte und Bezirksvertretungen

Dienstag, 5. September 2017
17.00 Uhr Ausschuss für Bauen, Wohnen und Mobilität, Rathaus

Mittwoch, 6. September 2017
17.00 Uhr Ausschuss für Schule und Weiterbildung, Rathaus
17.00 Uhr Bezirksvertretung Krefeld-Uerdingen, Et Klöske, 
 Oberstraße 29, Einwohnerfragestunde gegen 18.00 Uhr

Donnerstag, 7. September 2017
17.00 Uhr Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und 
 Sicherheit, Rathaus
17.00 Uhr Bezirksvertretung Krefeld-Mitte, VHS, Von-der-Leyen-Platz 2
 Einwohnerfragestunde gegen 18.00 Uhr

BEKANNTMACHUNGEN

BEKANNTMACHUNG

PLANFESTSTELLUNGSVERFAHREN FÜR DEN 
6-STREIFIGEN AUSBAU DER A 57 VON DER 
ANSCHLUSSSTELLE KREFELD-OPPUM BIS 
SÜDLICH DES AUTOBAHNKREUZES MEER-
BUSCH, VON BETR.-KM 66+580 BIS 
BETR.-KM 70+574  
Der Planfeststellungsbeschluss der Bezirksregierung Düsseldorf 
vom 07.07.2017 - Az.: 25.04.01.01-01/15 -, der das o. a. Bauvor-
haben betrifft, liegt mit einer Ausfertigung des festgestellten 
Plans (einschließlich Rechtsbehelfsbelehrung) in der Zeit vom 
06.09.2017 – 19.09.2017 einschl. bei der Stadt Krefeld (Fachbe-
reich Vermessungs- und Katasterwesen, Zi. 306, Friedrichstr. 25, 
47798 Krefeld) 

montags – freitags vormittags von  08.30 Uhr bis 12.30 Uhr
montags – mittwochs nachmittags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
donnerstags nachmittags von  14.00 Uhr bis 17.30 Uhr

zur Einsicht aus.

INHALTSVERZEICHNIS

Aus dem Stadtrat  .................................................. S. 223

Bekanntmachungen .............................................  S. 223

Auf einen Blick  ....................................................  S. 229

Der Planfeststellungsbeschluss wird den Beteiligten, über deren 
Einwendungen entschieden worden ist, zugestellt. Mit dem Ende 
der Auslegungsfrist gilt der Beschluss den übrigen Betroffenen 
gegenüber als zugestellt (§ 74 Abs. 4 Satz 3 Verwaltungsverfah-
rensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen - VwVfG NRW - i. V. 
m. § 17b Abs. 1 Nr. 7 Bundesfernstraßengesetz – FStrG -).

Zusätzlich können der Planfeststellungsbeschluss und die Pla-
nunterlagen über die Internetseite der Stadt Krefeld (http://kre-
feld.de/ausbau-A-57) eingesehen werden. Für die Vollständigkeit 
und Übereinstimmung der im Internet veröffentlichten Unterla-
gen mit den amtlichen Auslegungsunterlagen wird keine Gewähr 
übernommen. Der Inhalt der zur Einsicht ausgelegten Unterlagen 
ist maßgeblich.

Krefeld, den 16.08.2017
Stadt Krefeld
Im Auftrag
Herrmann

B E K A N N T M A C H U N G 

FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER 
ÖFFENTLICHKEIT AN DER BAULEITPLANUNG
Die Stadt Krefeld beabsichtigt die Aufstellung  des Bebauungs-
planes Nr. 550 – Fette Henn / Hinter der Papenburg –. 

Ziel des Bebauungsplanes ist die Schaffung der planungsrecht-
lichen Voraussetzungen für eine ökologisch orientierte Wohnbe-
bauung im Sinne einer behutsamen Innenentwicklung.

Nach § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der zurzeit gülti-
gen Fassung ist die Öffentlichkeit möglichst frühzeitig über die 
allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich 
unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder 
Entwicklung des Gebietes in Betracht kommen, und die voraus-
sichtlichen Auswirkungen der Planung öffentlich zu unterrichten; 
ihr ist Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu geben.

Die Unterrichtung und Erörterung erfolgt

  am Dienstag, dem 12. September 2017, um 18.00 Uhr,
  in der Ökumenischen Begegnungsstätte,
  Leuther Straße 19, 47839 Krefeld,

durch sachkundige Mitarbeiter des Fachbereiches Stadtplanung.

Der  v. g. Veranstaltungsort ist durch die Buslinien 069 (Haltestelle 
Am Mariengraben) und 049 (Haltestelle Brachter Straße) erreichbar.

An der Veranstaltung kann jeder teilnehmen. Es ist Gelegenheit 
zur Äußerung und Erörterung gegeben.

Der Planentwurf sowie die wesentlichen Ziele der Planung sind 
auch im Internet unter www.krefeld.de/bauleitplanverfahren 
abrufbar.

Äußerungen zur Planung können auch nach dem vorgenann-
ten Anhörungstermin innerhalb einer Woche beim Fachbereich 
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Stadtplanung, Parkstraße 10, 47829 Krefeld, Zimmer 321, schrift-
lich bzw. per E-Mail vorgebracht oder zu Protokoll gegeben wer-
den. Auch hierbei kann die Planung mit sachkundigen Mitarbei-
tern des Fachbereiches erörtert werden.

Der Fachbereich Stadtplanung ist durch den Regionalexpress 
RE 42 und die Regionalbahnen RB 33 / 35 (Haltstelle Krefeld-Uer-
dingen Bf), die Straßenbahnlinie 043 und die Buslinien 054, 058, 
831, 927 und 941 (Haltestelle Uerdingen Bf) sowie die Buslinien 
058 und 059 (Haltestelle Querstraße) erreichbar.

Bei gleichlautenden Eingaben (Unterschriftenlisten, vervielfältig-
te gleichlautende Texte, etc.) wird um die Benennung desjenigen 
gebeten, der die gemeinschaftlichen Interessen vertritt.

Mit Verweis auf das Datenschutzgesetz wird darauf aufmerksam 
gemacht, dass die Namen der Einsender von Stellungnahmen in 
den Vorlagen für die öffentlichen Sitzungen des Rates und der 
Ausschüsse aufgeführt werden können, soweit dieses die Ein-
sender nicht ausdrücklich verweigern.

Zur besseren Orientierung ist das Plangebiet in einem Kartenaus-
schnitt dargestellt.

Krefeld, den 04.08.2017
Hans Butzen
Bezirksvorsteher

PLANFESTSTELLUNG FÜR DEN NEUBAU DER 
ERDGASFERNLEITUNG ZEELINK, ABSCHNITT 
DÜSSELDORF (STATION HOCHNEUKIRCH BIS 
STATION DÄMMERWALD) DER 
ZEELINK GMBH & CO. KG
Die ZEELINK GmbH & Co. KG mit Sitz in 45141 Essen plant den Neu-
bau einer rd. 215 km langen Erdgasfernleitung von Lichtenbusch in 
der Städteregion Aachen über St. Hubert im Kreis Viersen bis nach 
Legden im Kreis Borken. Das Projekt trägt den Namen „ZEELINK“ 
und ist in drei Abschnitte unterteilt, die von den Bezirksregierun-
gen Köln, Münster und Düsseldorf bearbeitet werden.

Für den Abschnitt beginnend an der Station Hochneukirch (Ge-
meinde Jüchen) bis zur Station Dämmerwald (Gemeinde Scherm-
beck) im Regierungsbezirk Düsseldorf beantragt die ZEELINK 
GmbH & Co. KG bei der Bezirksregierung Düsseldorf die Durch-
führung des erforderlichen Planfeststellungsverfahrens nach den 

§§ 43 ff. des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) in Verbindung 
mit den §§ 72 ff. des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) beantragt. Dieser Ab-
schnitt beläuft sich auf ca. 105 km und wird im Gesamten von der 
Bezirksregierung Düsseldorf bearbeitet.

Für das Bauvorhaben einschließlich der landschaftspflegerischen 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden Grundstücke in 
,
der Stadt Mönchengladbach, Gemarkung Schelsen,
 Gemarkung Odenkirchen

der Gemeinde Jüchen, Gemarkung Hochneukirch,
 Gemarkung Kelzenberg

der Stadt Korschenbroich, Gemarkung Glehn,
 Gemarkung Kleinenbroich,
 Gemarkung Liedberg

der Stadt Kaarst, Gemarkung Büttgen,
 Gemarkung Kaarst
der Stadt Willich, Gemarkung Schiefbahn,
 Gemarkung Willich

der Stadt Krefeld, Gemarkung Benrad,
 Gemarkung Fischeln,
 Gemarkung Hüls

der Stadt Tönisvorst, Gemarkung St. Tönis,
 Gemarkung Vorst

der Stadt Kempen, Gemarkung Kempen,
 Gemarkung St. Hubert,
 Gemarkung Tönisberg

der Gemeinde Kerken, Gemarkung Aldekerk,
 Gemarkung Stenden

der Gemeinde Rheurdt, Gemarkung Rheurdt,
 Gemarkung Schaephuysen

der Gemeinde Issum, Gemarkung Sevelen

der Stadt Kamp-Lintfort, Gemarkung Hoerstgen,
 Gemarkung Kamp,
 Gemarkung Saalhoff

der Gemeinde Alpen, Gemarkung Drüpt,
 Gemarkung Huck

der Stadt Rheinberg, Gemarkung Borth,
 Gemarkung Millingen,
 Gemarkung Ossenberg,
 Gemarkung Rheinberg

der Stadt Voerde, Gemarkung Spellen,
 Gemarkung Voerde

der Gemeinde Hünxe, Gemarkung Bucholtwelmen,
 Gemarkung Drevenack

der Gemeinde Schermbeck, Gemarkung Dämmerwald,
 Gemarkung Weselerwald
beansprucht.

Für das Vorhaben besteht die Verpflichtung zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß § 3b i.V.m. Anlage 1 
Nr. 19.2.1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
i.d.F. dieses Gesetzes, die vor dem 16.05.2017 galt (UVPG a.F.). 
Der Vorhabenträger hat unter anderem die gemäß § 6 UVPG a. F. 
nachfolgend aufgeführten Unterlagen vorgelegt, die Bestandteil 
der Auslegungsunterlagen sind
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Unterlagen Nr. Bezeichnung der Unterlage Verfasser Datum

Kap. 1 Erläuterungsbericht ZEELINK GmbH & Co. KG 09.06.2017

Kap. 9
Wasserrechtliche Belange und 
Beweissicherung

Dipl. Ing. Gajowski GmbH

Kap. 13 Stationen und GDRM-Anlagen Open Grid Europe

Kap. 14 Kathodischer Korrosionsschutz (KKS) Open Grid Europe 10.03.2017

Kap. 15 Umweltverträglichkeitsuntersuchung (UVU II)
bosch & partner
Ingenieurbüro Feldwisch

02.06.2017
02.06.2017

Kap. 16 Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP)
bosch & partner
Ingenieurbüro Feldwisch

02.06.2017
02.06.2017

Kap. 17 FFH-Verträglichkeitsstudie
• Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung 
   für das FFH-Gebiet 
   DE-4504-302 „Tote Rahm“

• Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung 
   für das VS-Gebiet 
   DE-4203-401 „Unterer Niederrhein“

• Natura 2000-Vorprüfung für das FFH-Gebiet 
   DE-4405-301 „Rhein-Fischschutzzonen 
   zwischen Emmerich und Bad Honnef“

bosch & partner

bosch & partner

bosch & partner

02.06.2017

02.06.2017

02.06.2017

Kap. 18 Artenschutzfachbeitrag
bosch & partner
Ingenieurbüro Feldwisch

02.06.2017
02.06.2017

Kap. 19 Fachgutachten (Bodenschutz, 
Wasserrahmenrichtlinie, Archäologie)

bosch & partner
Ingenieurbüro Feldwisch

26.06.2017

• Fachgutachten Bodenschutz Ingenieurbüro Feldwisch 26.06.2017

• Fachgutachten Bodenschutz 
   (Anlage 1 - Karten)

Ingenieurbüro Feldwisch 02.06.2017

• Fachgutachten Bodenschutz 
   (Anlage 2 – Karten)

Ingenieurbüro Feldwisch 02.06.2017

• Fachgutachten Wasserrahmenrichtlinie
   (WRRL) Fachbeitrag zur prüfung der 
    Vereinbarkeit des Vorhabens mit den 
   Bewirtschaftungszielen nach §§ 27 bis 31
   sowie § 47 WHG

bosch & partner
Ingenieurbüro Feldwisch

02.06.2017

Kap. 20 Forstrecht ZEELINK GmbH & Co. KG 

Der Plan (Zeichnungen und Erläuterungen) liegt in der Zeit 

vom 18.09.2017 bis einschließlich 17.10.2017

bei der Stadt Krefeld, Fachbereich Vermessungs- und Kataster-
wesen, Zi. 306, Friedrichstraße 25, 47798 Krefeld während der 
Dienststunden

vormittags:
montags bis freitags  von 8.30 – 12.30 Uhr
nachmittags:
montags bis mittwochs  von 14.00 – 16.00 Uhr
donnerstags   von 14.00 – 17.30 Uhr
zur allgemeinen Einsichtnahme aus.
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Zudem werden der Inhalt dieser Bekanntmachung sowie die Pla-
nunterlagen  im Internet auf der Homepage der Bezirksregierung 
Düsseldorf, unter der Rubrik „Aktuelle Offenlagen“ 
(http://www.bezreg-duesseldorf.nrw.de/bausteine/_MTT/MTT_
aktuelle_offenlagen_fortsetzung.html) veröffentlicht; maßgeb-
lich ist jedoch der Inhalt der zur Einsicht ausgelegten Unterlagen 
(§ 27a Abs. 1 VwVfG NRW).

1. Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt wer-
den, kann bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf der 
Auslegungsfrist, das ist bis einschließlich 02.11.2017, bei 
der Bezirksregierung Düsseldorf, Cecilienallee 2, 40474 
Düsseldorf (Anhörungsbehörde) oder bei der Stadt Krefeld 
(Fachbereich Vermessungs- und Katasterwesen, Friedrich-
straße 25, 47798 Krefeld) Einwendungen gegen den Plan 
schriftlich oder zur Niederschrift erheben. Vereinigungen, 
die auf Grund einer Anerkennung nach anderen Rechtsvor-
schriften befugt sind, Rechtsbehelfe einzulegen, können in-
nerhalb der Frist Stellungnahmen abgeben. Die Einwendung 
oder Stellungnahme muss den geltend gemachten Belang 
und das Maß der Beeinträchtigung erkennen lassen. 

 Nach Ablauf dieser Einwendungsfrist sind alle Einwendun-
gen und Stellungnahmen nach § 43b EnWG i. V. m. § 73 Abs. 
4 VwVfG NRW ausgeschlossen, die nicht auf besonderen 
privatrechtlichen Titeln beruhen. Eine Ausnahme von die-
sem Einwendungsausschluss kann sich mit Blick auf die 
Inhalte des Urteils des EuGH vom 15.10.2015 – C-137/14, 
insbesondere bezogen auf Schutzgützer entsprechend § 2 
Abs. 1 UVPG, ergeben. 

 Die Bezirksregierung Düsseldorf bietet die Möglichkeit an, 
Einwendungen und Stellungnahmen in rechtsverbindlicher 
elektronischer Form gemäß § 3a VwVfG NRW über das  Elektro-
nische Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) zu senden. 
Wegen der diesbezüglichen Zugangsvoraussetzungen wird auf 
die Internetveröffentlichung unter www.brd.nrw.de/wirueber-
uns/EGVP.html verwiesen. Eine einfache E-Mail erfüllt diese 
Anforderungen nicht und bleibt daher unberücksichtigt.

 Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Un-
terschriftslisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter 
gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige 
Eingaben), gilt für das Verfahren derjenige Unterzeichner als 
Vertreter der übrigen Unterzeichner, der darin mit seinem Na-
men, seinem Beruf und seiner Anschrift als Vertreter bezeich-
net ist. Vertreter kann nur eine (einzelne) natürliche Person 
sein (§ 17 Abs. 1 VwVfG NRW).

 Gleichförmige Eingaben, die die vorgenannten Angaben nicht 
deutlich sichtbar auf jeder mit einer Unterschrift versehenen 
Seite enthalten oder deren Vertreter nicht eine natürliche Per-
son ist, können unberücksichtigt bleiben. Hierüber entschei-
det die zuständige Behörde nach pflichtgemäßem Ermessen. 
Ferner werden gleichförmige Eingaben insoweit unberück-
sichtigt bleiben, als Unterzeichner ihren Namen oder ihre An-
schrift nicht oder unleserlich angegeben haben (§ 17 Abs. 2 
VwVfG NRW).

2. Diese Bekanntmachung dient auch der Benachrichtigung der 
Vereinigungen nach § 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG NRW von der 
Auslegung des Plans.

3. Rechtzeitig erhobene Einwendungen und Stellungnahmen von 
Vereinigungen werden in einem Termin erörtert, der noch orts-
üblich oder öffentlich bekannt gegeben wird, sofern nicht nach 
§ 43a EnWG von der förmlichen Erörterung abgesehen wird.

 Ferner werden diejenigen, die rechtzeitig Einwendungen er-
hoben haben, bei gleichförmigen Einwendungen der Vertre-
ter, von dem Termin gesondert benachrichtigt (§ 17 VwVfG 
NRW). 

 Sind außer der Benachrichtigung der Behörden und der Vor-
habenträgerin mehr als 50 Benachrichtigungen vorzuneh-
men, so können sie durch öffentliche Bekanntmachung er-
setzt werden (§ 73 Abs. 6 Satz 4 VwVfG NRW).

 Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die 
Bevollmächtigung ist durch eine schriftliche Vollmacht nach-
zuweisen, die zu den Akten der Anhörungsbehörde zu geben 
ist.

 Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin 
kann auch ohne ihn verhandelt werden. Das Anhörungs-
verfahren ist mit Abschluss des Erörterungstermins been-
det. 

 Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.

4. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von 
Einwendungen und Stellungnahmen, Teilnahme am Erörte-
rungstermin oder Vertreterbestellung entstehende Kosten 
werden nicht erstattet.

5. Entschädigungsansprüche werden, soweit über sie nicht in 
der Planfeststellung dem Grunde nach zu entscheiden ist, 
nicht in dem Erörterungstermin, sondern in einem gesonder-
ten Entschädigungsverfahren behandelt.

6. Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach 
Abschluss des Anhörungsverfahrens durch die Planfeststel-
lungsbehörde (Bezirksregierung Düsseldorf) entschieden. Die 
Zustellung der Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) an 
die Einwender und diejenigen, die eine Stellungnahme ab-
gegeben haben, kann durch öffentliche Bekanntmachung er-
setzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen 
sind (§ 74 Abs. 5 Satz 1 VwVfG NRW).

7. Vom Beginn der Auslegung des Plans tritt die Verände-
rungssperre nach § 44a EnWG in Kraft. Darüber hinaus 
steht ab diesem Zeitpunkt dem Vorhabenträger ein Vor-
kaufsrecht an den vom Plan betroffenen Flächen zu (§ 44a 
Abs. 3 EnWG).

8. Da das Vorhaben UVP-pflichtig ist, wird darauf hingewiesen,

 - dass die für das Verfahren zuständige Behörde und die 
für die Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorha-
bens zuständige Behörde die Bezirksregierung Düssel-
dorf ist,

 - dass über die Zulässigkeit des Vorhabens durch Planfest-
stellungsbeschluss entschieden werden wird,

 - dass die ausgelegten Planunterlagen die nach § 6 Abs. 3 
UVPG a. F. notwendigen Angaben enthalten und

 - dass die Anhörung zu den ausgelegten Planunterlagen 
auch die Einbeziehung der Öffentlichkeit zu den Umwelt-
auswirkungen des Vorhabens gemäß § 9 Abs. 1 UVPG a. F.  
ist.

Bezirksregierung Düsseldorf
gez. Kötz
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KRAFTLOSERKLÄRUNG EINER 
SPARURKUNDE
Aufgrund unseres Aufgebotes vom 30.05.2017 sind an dem von 
der Sparkasse Krefeld ausgestelltem Sparkassenbuch

Nr. 3102706300

keine Rechte geltend gemacht worden. Gemäß Abschnitt 6 des 
zweiten Teils („Geschäftsrecht“) der Neufassung der Allgemei-
nen Verwaltungsvorschriften - AVV - zum Sparkassengesetz 
(SpkG) durch den Runderlass des Finanzministeriums NRW vom 
27.10.2009, wird die Sparurkunde hierdurch für kraftlos erklärt.

Krefeld, den 30.08.2017
Sparkasse Krefeld

B E K A N N T M A C H U N G

ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG DER 
11. VEREINFACHTEN ÄNDERUNG DES 
BEBAUUNGSPLANES NR. 86 2. ÄNDERUNG 
– WESTLICH MOERSER STRASSE ZWISCHEN 
HÖKENDYK UND DAHLERDYK – 
IM BEREICH KLIEDBRUCHSTRASSE 2
Der rechtsverbindliche Bebauungsplan Nr. 86 2. Änderung soll 
im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 Baugesetzbuch (BauGB) 
geändert werden.

Inhalt der vereinfachten Änderung ist die Schaffung einer zusätz-
lichen überbaubaren Grundstücksfläche für den oben genannten 
Grundstücksbereich.

Gemäß § 13 (2) Ziff. 2 BauGB kann der Bebauungsplan mit der 
beabsichtigten Änderung in der Zeit 

 vom 12.09.2017 bis einschließlich 12.10.2017 

montag- bis freitagvormittags  von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr,
montag- bis mittwochnachmittags  von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr,
donnerstagnachmittags  von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr

beim Oberbürgermeister der Stadt Krefeld, Fachbereich Stadtpla-
nung, Parkstraße 10, 3. Obergeschoss, Zimmer 329, 47829 Kre-
feld, eingesehen werden. 

Der Fachbereich Stadtplanung ist durch den Regionalexpress 
RE 42 und die Regional-bahnen RB 33 / RB 35 (Haltstelle Krefeld-
Uerdingen Bf), die Straßenbahnlinie 043 und die Buslinien 054, 
058, 831, 927 und 941 (Haltestelle Uerdingen Bf) sowie die Busli-
nien 058 und 059 (Haltestelle Querstraße) erreichbar.

Da mit der vorgesehenen Veränderung keine erheblichen Auswir-
kungen auf die Umwelt zu erwarten sind, wird von einer Umwelt-
prüfung gem. § 2 (4) BauGB abgesehen.

Innerhalb der Auslegungsfrist können Stellungnahmen schrift-
lich oder zur Niederschrift vorgebracht werden. Bei gleichlauten-
den Eingaben (Unterschriftenlisten, vervielfältigte gleichlauten-
de Texte, etc.) wird um die Benennung desjenigen gebeten, der 
die gemeinschaftlichen Interessen vertritt.

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht innerhalb der Offenle-
gungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfas-
sung über den Bebauungsplan gemäß § 4a (6) BauGB unberück-

sichtigt bleiben können, sofern die Stadt Krefeld deren Inhalt nicht 
kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die 
Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist. 

Mit Verweis auf das Datenschutzgesetz wird darauf aufmerksam 
gemacht, dass die Namen der Einsender von Anregungen in den 
Vorlagen für die öffentlichen Sitzungen des Rates und der Aus-
schüsse aufgeführt werden können, soweit dieses die Einsender 
nicht ausdrücklich verweigern.

Zur besseren Orientierung ist der betroffene Bereich in einem 
Kartenausschnitt dargestellt.

Krefeld, den 15. August 2017
DER OBERBÜRGERMEISTER
In Vertretung
Martin Linne
Beigeordneter

BEKANNTMACHUNG DER STADT KREFELD 
ÜBER DAS RECHT AUF EINSICHT IN DAS
WÄHLERVERZEICHNIS UND DIE ERTEILUNG 
VON WAHLSCHEINEN FÜR DIE WAHL ZUM
19. DEUTSCHEN BUNDESTAG AM 
24. SEPTEMBER 2017
1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Wahlbe-

zirke der Stadt Krefeld wird in der Zeit vom 04. September bis 
08. September 2017 während der Dienststunden 

 Montag - Mittwoch  08:00 Uhr – 17:00 Uhr 
 Donnerstag   08:00 Uhr – 17:30 Uhr
 Freitag   08:00 Uhr – 13:00 Uhr 

 im Briefwahlbüro, Rathaus, St.-Anton-Straße, Eingang A 5, 
47798 Krefeld 
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 für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder 

Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der 
zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten 
überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben 
kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich 
der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein 
Sperrvermerk gemäß § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes 
eingetragen ist. 

 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren ge-
führt.

 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen 
ist oder einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollstän-
dig hält, kann innerhalb der Einsichtsfrist, spätestens am 
08. September 2017 bis 13:00 Uhr, im o. g. Briefwahlbüro Ein-
spruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch 
Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten bis spätestens zum 03. September 2017 eine 
Wahlbenachrichtigung.

 Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wähler-
verzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass 
er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.

 Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahl-
benachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl je nach Wohn-
sitz in den Wahlkreisen 

 110 - Krefeld I – Neuss II oder
 114 - Krefeld II – Wesel II

 durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbe-
zirk) seines Wahlkreises oder durch Briefwahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag

 5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberech-
tigter,

 5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-
rechtigter

 a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die 
Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach 
§ 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 03.09.2017) 
oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeich-
nis nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 
08.09.2017) versäumt hat.

 b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ab-
lauf der Antragsfrist nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlord-
nung oder der Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1 der Bun-
deswahlordnung entstanden ist, 

 c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt 
worden und die Feststellung erst nach Abschluss des 
Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehör-
de gelangt ist.

 Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis einge-
tragenen Wahlberechtigten bis zum 22. September 2017, 
18:00 Uhr, bei der Gemeindebehörde (Wahlamt) mündlich, 
schriftlich oder elektronisch beantragt werden. 

 Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsu-
chen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren 
Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis 
zum Wahltag, 15:00 Uhr, gestellt werden. 

 Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der be-
antragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
Tage vor der Wahl, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt 
werden. 

 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2 Buchstabe a) bis c) angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch 
bis zum Wahltage, 15:00 Uhr, stellen. 

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage ei-
ner schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berech-
tigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der 
Antragsstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

6. Mit dem Wahlscheinantrag erhält der Wahlberechtigte
 - einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
 - einen amtlichen blauen Wahlumschlag, 
 - einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief 
  zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag  

 und
 - ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für 
einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur 
Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftli-
chen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte 
Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat 
sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterla-
gen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die be-
vollmächtigte Person auszuweisen.

 Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die ange-
gebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens 
am Wahltage bis 18:00 Uhr eingeht.

 Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land ohne besondere Versendungsform ausschließlich von 
der Deutschen Post AG entgeltfrei befördert. Er kann auch bei 
der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben wer-
den.

Krefeld, 22. August 2017
Zielke
Stadtdirektorin
und stellv. Kreiswahlleiterin
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„Krefelder Amtsblatt“ 

Für den Inhalt verantwortlich: Der Oberbürgermeister der Stadt Krefeld, Presse und Kommunikation, Rathaus, Tel. 86 14 02. Das Amtsblatt wird kostenlos 
abgegeben und ist in den Rathäusern Krefeld, Fischeln, Hüls und Uerdingen einzusehen. Das Krefelder Amtsblatt stellen wir allen Interessierten jeweils am 
Erscheinungstag (in der Regel wöchentlich donnerstags) im Internet auch  kostenlos als PDF-Datei zur Verfügung. Es ist unter www.krefeld.de/amtsblatt 
zu finden. Dort kann man auch einen E-Mail Newsletter abonnieren, der über das Erscheinen eines neuen Amtsblattes informiert. Bei Postbezug beträgt 
das Bezugsgeld (einschl. Porto) jährlich 79,40 Euro. Bestellung an: Stadt Krefeld, 13 - Presse und Kommunikation, Von-der-Leyen-Platz 1, 47798 Krefeld.

AUF EINEN BLICK

NOTDIENSTE
Elektro-Innung Krefeld
0180 5 66 05 55

ÄRZTLICHER DIENST

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST 116 117
ÄRZTLICHER NOTDIENST:
Der Notdienst in Krefeld ist unter der Telefon-Nr. 
0180 5044100 montags, dienstags und donners-
tags von 19.00 Uhr bis 7.00 Uhr, mittwochs von 
14.00 Uhr bis 7.00 Uhr und freitags von 14.00 
Uhr bis Montagmorgen um 7.00 Uhr erreichbar.

ZAHNÄRZTE:
Der Zahnärztliche Notdienst ist unter der Te-
lefon-Nr. 01805 986700 zu erreichen. Sprech-
zeiten: samstags, sonntags und feiertags von 
10.00 bis 12.00 Uhr und von 18.00 bis 19.00 Uhr, 
 mittwochs- und freitagsnachmittag von 17.00 bis 
19.00 Uhr,  montags, dienstags und donnerstags 
von 21.00 bis 22.00 Uhr.

0800 111 0 111 und 0800 111 0 222

TELEFONSEELSORGE

TIERÄRZTLICHER DIENST

Der tierärztliche Dienst ist samstags ab 12.00 Uhr 
bis montags um 8.00 Uhr sowie an  Feiertagen un-
ter der Telefon-Nr. 0700 84374666 zu erreichen.

APOTHEKENDIENST

Die Notdienste der Apotheken in 
 Nordrhein-Westfalen können im Internet 
 abgerufen werden unter: 

www.aknr.de

oder telefonisch unter der vom Festnetz 
 kostenlosen Rufnummer 0800 00 22833

Feuer 112
Rettungsdienst/Notarzt 112
Krankentransport  1 92 22
Branddirektion  82 13-0
Zentrale Bürgerinformation  
bei Unglücks- und Notfällen 19 700

RUFNUMMERN DER FEUERWEHR

 PARI MOBIL GMBH
 Hausnotrufzentrale, Mühlenstraße 42,
 Krefeld, Telefon 8 43 33.

PRIESTERNOTRUF
 

 PRIESTERNOTRUF FÜR KRANKE
 Wenn Sie für einen Schwerkranken einen 
 katholischen Priester benötigen und die 
 Seelsorger Ihrer Gemeinde in abzusehender  
 Zeit nicht erreichbar sind, wählen Sie 
 Telefon 334 334 0

NOTDIENSTE
Innung für 
Sanitär-Heizung-Klima-Apparatebau

01.09. – 03.09.2017
Wirtz u. Winzen
Elisabethstraße 37 | 47799 Krefeld
71 47 59

08.09. – 10.09.2017
Kamps Gebr.
Dreikönigen Straße 105 | 47798 Krefeld
2 17 14


